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Beilage zu Nr . 2l »L der Karlsruher Zeitung .
Sonntag L. November >878 .

Badischer Landtag .

Karlsruhe , 30 . Oft. 41 . öffentliche Sitzung der Zwei - !
Itv Kammer (siehe Hauptblatt vo « 31 . o . M . Nr. 258) . j

Abg. Huffschmid : Zunächst spreche ich der G ^oßh. Re - !
gierung meinen Dank aus für die so ausgezeichnete Arbeit !
der Einsührungsgesetze . es sind diese in so kurzer Zeit zu ^
Stande gekommenen Gesetze ein Beweis eines echt deutschen i
Kiesenflcißes. Nicht minder aber ist es am Platze , den Be- !
richterstattcrn Dank zu erstatten für die Raschheit und
Pünktlichkeit, mit der sic eine so schwierige Arbeit vollendet . ^
Ich betone gerne , daß wir in Baden durch diese Gesctz - '
gebung einen großen Fortschritt machen, selbst in politischer ^
Beziehung ; die Unabhängigkeit unseres Nichtcrstandcs wird ^
gewahrt, ja erhöht werden, in Preßsachen werden wir auch !
für die Zukunft die Schwurgerichte bcibehaltcn , durch die
neue Civilprozcß Ordnung wird der hie und da noch herr¬
schende burcaukratische Geist, das Kanzleiwrsen, so ziemlich
in Wegfall kommen, ebenso wird unser Kriminalverfahren ein
einfacheres und leichteres werden , als bisher . Wie es sich !
mit dem neuen Gantverfahrca verhalten wird , das muß erst !
die Erfahrung zeigen . In naher Aussicht steht uns ein !
neues Gerichtskosten-Gesetz und ich will den vielen ungünsti- -
gen Beurtheilungen gegenüber, welche dieses Gesetz wegen der !
Höhe der Pcozeßkoste «, der Einführung des Kostcnoorschusses
u. s. w . gefunden hat , schon hier aussprechen, daß ich eine
erhöhte Kostspieligkeit der Prozesse im Interesse der Steuer¬
zahler für angemessen halte und mit Bestimmtheit hoffe, es
werde durch dieses Gesetz in unserem Lande etwas zur Ver¬
minderung frivoler Prozesse, besonders der jo überaus vie¬
len Appellationen beigctragen werpen.

Was das heute vorliegende Einführungsgesetz betrifft, so
ist die Frage entstanden, ob man die einzelnen mit den
Reichsgcsetzeil nicht zu vereinbarenden Bestimmungen un¬
seres Landrechts ausdrücklich aufheben oder ob man diese
Ausscheidung der Wissenschaft oder Praxis überlassen soll ;
hier muß ich mich für den elfteren , von der Kommission be¬
tretenen Weg erklären; die große Zahl der vielbeschäftigten
Richter wird uns für ein solches Verfahren Dank wissen.

Einzelnes vermisse ich in dem Regterunzsentwurf. So
hätte ich die Aufnahme einer Vorschrift über die Hierarchie
-er Staatsanwaltschaft gewünscht, welche klar das Prinzip
ausspricht , daß bei diesen Behörden die Ansicht des Vor¬
sitzenden für die übrigen Beamten bindend sein müsse. Ferner
werden noch eine Reihe von Geschäftsordnungs-Borschriften
für die Gerichte zu erlaffen sein, wobei ich rathe, so wenig
wie möglich vom Institute der Referenten Gebrauch zu
machen, jedenfalls nie einen Korreferenten vorzuschreiben; hier
sei es nöthig , das mündliche Verfahren nunmehr in seiner
ganzen Reinheit durchzuführen. Im Weiteren wird durch
die neue Civilprozeß -Ordnung für sehr viele Fälle eine
Hinterlegung vorgeschriebrn , für welche wir nur das alte
schwerfällige Gesetz vom Jahre 1837 besitzen ; eS wird diese
Materie ganz neu geregelt werden müssen. Sodann hebe
ich hervor, daß wir eine Verminderung der größtentheils un-
«Sthigen Tabellensührung unserer Gerichte sehr wünschens -
wrrth erscheint. Endlich verlangt die bedeutende Stellung ,
welche durch die neue Civilprozeß -Ordnung dem Gericht «
schreLer zugetheilt wird» eine Normirung der Verhältnisse
dieser Beamten , und ich glaube, man wird , ähnlich wie in
Bayern, Ablegung der juristischen Examina von ihnen ver¬
langen müssen .

Was die Liste der Gerichte betrifft , so wird es angezeigt
sein, wenigstens einige der aufgehobenen Amtsgerichte wie¬
der herzustellen, namentlich da , wo das rechtsuchende Publi¬
kum einen außerordentlich weiten Weg zum Gericht hat , so
besonders in Meersbuxg und Gernsbach.

Auf das RechtSpolizci- Gcsetz übergehend, hebe ich hervor,
daß wir nach meiner Ansicht vor Allem ein vollständig unab¬
hängiges, namentlich finanziell sehr gut ausgestattetes No¬
tariat erreichen müssen; für sehr bedenklich halte ich e«, daß
gegenwärtig der Gcrichtsnotar zugleich der Vorgesetzte und
der geborene Konkurrent des Notars ist, das kann nicht mehr
aufrecht erhalten werden. Die eigentlichen Rcchtspolizei -
Eleschäfte werden den Gerichten übertragen werden müssen
und ich behalte nähere Ausführungen hierüber der Spezial -

- diskusfion vor.
Abg. Betzin ger : Auch er müsse feine Freude äußern

über das endlich zu Stande gekommene, für das ganze Reich
gemeinsame Gesetzgrbungswerk. — Durchaus billigen müsse
er, daß die Einführungsbestimmungen zu den Reichs -Justiz¬
gesetzen entgegen dem Verfahren in anderen Staaten in ein
Einführungsgesetz zusammengefaßt worden seien . Bei der
Trage wegen ausdrücklicher oder nicht ausdrücklicher Auf¬
hebung der nicht mit den neuen Gesetzen vereinbaren bisherigen
Gesetzesbestimmungenmüsse er sich auf dewStandpunkt der
Kvmmjsston , welche Spezialifirung dieser Gesetzesstellen im
Einführung-gesetzt verlange , stellen ; es sei sehr zu wünschen,
«aß wir auf den 1 . Oktober 1879 unser Landrecht so ein-
richtrn, daß es möglichst wrmge Bestimmungen enthalte,
Welche mst dem neuen Recht in Widerspruch stehen . DaS
Beste wäre , wenn der Richter dann bei gar keiner Stelle
- es Landrechts mehr genöthigt sei, zu untersuchen , ob sie
lieben dem Reichsrecht noch bestehen könne oder nicht. Es
sei doch klüger, eine so schwierige Arbeit ein für allemal hier
gu erledigen , als sie den oft vielbeschäftigten Richtern für
jeden einzelnen Fall ihrer Praxis zuzumuthcn . Thue man
es nicht, so werde die Rechtsprechung sehr ungleich und durch

vielen nöthig werdenden Appellationen auch sehr ver¬

zögert werden. Den von der Kommission in ihren Entwurf
gemachten Versuch der Spezialifirung halte er im Allgemei- !
neu für geglückt Vorsichtig müsse man bei dieser Arbeit !
allerdings zu Werke gehen und im Zweifel lieber die Aus- !
Hebung einer Gesrtzesstcllc unterlassen ; in diesen Fällen habe ^
dann der Richter die Frage wissenschaftlich zu prüfen, für !
die große Menge unzweifelhafter Derogationen solle man j
aber dem Richter diese Mühe ersparen. !

Justizministcrial-Präsident 1)r. Grimm : Für dis Arier- !
kennung , welche der Abg. Huffschmid dem Rcgicrungsent-
wurf enkgegenbrachte spreche ich dem Hrn. Redner unfern
Dank aus ; ich kann bestätigen, daß cs an Pflichtgefühl und
Eifer, ein Werk, welches dem Lande zum Wähle gereicht , zu
schaffen , der Regierung nicht gefehlt hat. Ebenso aber muß
ich anerkennen , daß die Kommission mit großem Flerße und
rühmlicher Pflichttreue ihre Arbeit vvllführte . Wenn ich auf
die von dem Abg. Huffschmid geäußerten Wünsche im Ein¬
zelnen eingehe , so muß ich zunächst hervochcbc« , daß das
Prinzip , wonach derselbe die Staatsanwaltschaft geregelt
wünscht, daß nämlich der oberste staatsanwaltschastliche Be¬
amte eines Bezirks als der verantwortliche Träger der gan¬
zen Thätigkeit der ihm unterstehenden Beamten crschcinen
müsse und diese sich daher seiner Autorität zu fügen hätten,
bereits in den ZZ 147, 148 , 152 des deutschen Gerichts-
verfassungs Gesetzes ausdrücklich zur Geltung gekommen ist ;
es ist da ganz speziell anerkannt, daß die staatsanwaltschaft-
lichen Beamten „nicht richterliche Beamte" und demnach
unter die aussührmden Organe der Regierung zu jud -
sumiren sind.

Die Geschäftsordnungen für die Gerichte, welche der Abg.
Huffschmid wünscht , werden im Verordnungswege erlassen
werden und dabei wird gewiß dem Umstande Rücksicht ge-
tragen werden , daß das Institut der Referenten nur im
Einklang mit den Erfordernissen des rein mündlichen Ver¬
fahrens geregelt werde . Auch der Frage der Neuordnung des
Hinterlcgungswcsens , das in unserem künftigen Rechtsleben
eine weit größere Rolle spielen wird , ist die Großh. Regie¬
rung nahe getreten , die Vorarbeiten hierzu sind im Laufe ;
das Hinterlegungswcscn wird vereinfacht werden und cs wird
dabei insbesondere darauf Rücksicht genommen werden , . daß
die Hinterlegung von Staalspapieren , statt baaren Geldes,
welche bisher in der Praxis nur vermittelst der mit Um¬
ständlichkeiten verbundenen Aufstellung eines gerichtlichen
Hüters ermöglicht ward , in Zukunft bei den Finanzbchördcn
geschehen kann. Das Tabellenwcsen werden wir allerdings,
soweit möglich , einfach halten , eine allzugroße Verminderung
desselben dürfte indessen kaum wiinschcnswerth sein , da die
Führung der Tabellen ein für die Maßnahmen der Justiz-
Aufsichtsbehörden äußerst werthvvlleS statistisches Material
liefert.

Wenn der Abg. Huffschmid den Wunsch nach völliger
juristischer Vorbildung der Gerichtsschreiber aussprach , so
hatte er dabei wohl mehr die Landgerichte im Auge , für deren
Dienst diese Frage noch näher wird erwogen werden können ;
bei den Amtsgerichten ist natürlich eine solche Person nicht
anfHubringcn, auch ist dort die Stellung des Gerichtsschreibers
derart , daß juristische Fragen stets nach vorgängigcm Beuch -
men mit dem Amtsrichter zur Erledigung kommen können.

Was die freiwillige Gerichtsbarkeit anbelangt, so ist zwar
die Großh . Regierung im Prinzip mit den vorgetragenen
Wünschen einverstanden , für die Ausführung aber bestehen
hauptsächlich wegen des großen Personalmangels derartige
Schwierigkeiten, daß es nöthig sein wird, mit den Neuerungen
langsam vorzugehcn. Bei allen Aenderungen in der Orga¬
nisation der freiwilligen Gerichtsbarkeit und dem Notariate
wird die Großh . Regierung stets die Frage für die wichtigste
halten : welche Maßregeln stellen sich für das Wohl der
Mündel als die zuträglichsten dar ?

Von beiden Herrn Vorrednern ist in allgemeinen Zügen
eine Hauptfrage für die Einführung der Rcichsgesetze berührt
worden und auch ich will heute bei der Generaldiskussion die¬
selbe nur in einigen Grundzügen besprechen , ich weine die
Frage des Ausgleichs der Bestimmungen des in Baden gel¬
tenden französischen Ooäc civil mit dem neuen Reichsrecht ,
beziehungsweise der Spezialifirung oder Nichlspezialifirung
der mit den Reichsgesetzen nicht zu vereinbarenden Bestim¬
mungen unseres Civilgesetzbuchcs . Die Großh. Regierung
hat es für ihre Pflicht gehalten , sich darüber Klarheit zu
verschaffen , wie Seitens der übrigen verbündeten Regierungen
an diese Frage herangetreten worden ist, liegt cs ja doch un¬
zweifelhaft im Sinne und Geist der Reichsgesetzgebung, daß
auch durch die einzelnen deutschen Einsührungsgesetze mit
möglichster üebereinstiwmung unter einander verfahren werde.
Vor Allem gilt dies für diejenigen deutschen Staaten , welche
jetzt schon den Ooöc civil als gemeinsames bürgerliches Ge¬
setzbuch besitzen. Dieses deutsche Ländergebiet ist ein sehr be¬
trächtliches , weit ausgedehntes ; es begreift 8 Millionen
Deutsche in sich ; gebildet wird es außer Baden aus der
preußischen Rheinprovinz , Rheinhcssen , Rheinbayern und
Elsaß -Lothringen Davon kommen auf Baden etwa 4
Millionen; von den übrigen 6 ' ,s Millionen fallen etwa 3' /,Millionen auf Rheinpreußen , 1Millionen auf Elsaß-
Lothringen , 700,000 Einwohner auf die Rheinpfalz und
300,000 Einwohner auf Rheinhessen.

Ist nun die Frage , ob bei uns in Baden die Verhält -
! niste gerade so liegen, wie in den übrigen deutschen Ländern

französischen Rechts, zu bejahen , so liegt cS doch gewiß von
! vornherein im Geiste der Rechtscinheit . daß wir auch in
unseren Einsührungsgesetzen denselben Weg einfchlagen, wie

jene Länder . Diese Frage, meine Herren , ist aber zu be¬
jahen , die Verhältnisse

'
sind absolut die gleichen. Man hatzwar gegen diese Auffassung eingcwendtt, das badische Land-

recht sei ja nicht unbedingt der Ouüc civil , cs sei eine Ueber-
setznng, die noch dazu mir manchen speziell badischen Zusätzenversehen worden sei . Dagegen aber muß ich darauf Hinwei¬sen, daß die badische Theorie und Praxis stets das Prinzipeines ganz engen und innigen Anschlusses an die Ergebnisseder französischen Rechtsprechung und Rechtswissenschaft festgehalten hat ; unsere Praxis hat immer entschieden dahingravitirt , die Einheit des badischen Rechts und des franzö¬sischen Ciuilrechts in allen Theilen des Pnvatrcchts zurGeltung zu bringen und Abweichungen vom Urtext in
möglichst geringem , stets kleiner werdendem Umfang zu-
zulassen .

Eine weitere Verschiedenheit des Ncchtszustandcs in Baden
von demjenigen der übrigen deutschen Länder , in denen
französisches Recht gilt , hat man darin finden wollen , daß
diese andern Länder ja nicht für ihr ganzes Staatsgebiet
ausschließlich und einheitlich nur dics - S fremde Recht in
Geltung besäßen , dieses gelte vielmehr dort nur jeweils in einer
Provinz , während in den anderen Provinzen gemeines , rö¬
misches Recht oder preußisches Landrccht oder gar ein
mannigfaltiges Statutarrccht herrsche. Dies triffr aber schon an
sich brr Eisaß-Lothringen nicht zu , vielmehr haben die Reichs¬lande für ihr ganzes Staatsgebiet nur eine einheitliche
streng geschlossene Gesetzgebung , wie die badische — es gilteben dort einfach und noch reiner und ausschließlicher als
bei uns die französische Gesetzgebung und nur die letztere.Dennoch üb-Näßt man dort in Uebcinstimmung mit dem
ReichS -Justizamt auf Grund eines Gutachtens der bei dem
Appcllallvnögcricht Kalmar eingesetzte» Justizkommission die
Ausgleichung des französischen Rechts und des neuen deut-
scheu Rcichsrechts der Wissenschaft und Praxis . Die übri-
gen Länder , Preußen , Bayern, Hessen , haben für ihre dem
französischen Recht unterliegenden Gcbietsthcile jeweils be¬
sondere Einführungsbestimmungen getroffen . VergleichenSic beispielsweise de« Entwurf des bayrischen Einführungs -
gesctzes zur ReichS -Civilprozeß-Ordniing , so finden Sie zu¬nächst einen Abschnitt „ Bestimmungen für das ganze König¬
reich"

, dann einen Abschnitt „ Bestimmungen für die LandeS-
theile recht- des Rheins" , sodann einen großen Abschnitt(FZ 163—225) „ Bestimmungen für die Pfalz" , in welchemnun wie bei uns die Bestimmungen des Loä« über Vermögens-
absonderrmgrn , Pfand- und Vorzugsrechte, sowie sonstige
Bestimmungen des Luä« , die eben im GesetzeSwege unbe¬
dingt nothwendig geändert werde» müssen , der Um¬
arbeitung unterzogen werden . Die bayrische Gesetzgebungwäre daher nicht gehindert gewesen, einen detaillirtcn Dero-
gationsparagraphen , ähnlich wie den badischen Kommis¬
sionsparagraphen 159 einzustellen . Es ist ganz und garnicht abzusehen, warum der Umstand , daß in Allbayern 50
Stalutarrechte gelten, für die Rhcinpfalz einen Hinderungs¬grund abgeben könnte, den Einwohnern dieses LandeSrheileSdie angeblich so große Wohlthat einer speziellen Derogation
vorzucnthalten. War wirklich eine solche Spezialifirung nach
Ansicht des bayrischenGesetzgebers eine Wohlthat, so war der letz¬tere schuldig, den Rhempfälzern diese Wohlthat zu gewähren,und dieselben nicht darunter Noth leiden zu lassen , daß in
Altbayern wegen der vielen Provinzialrechte nicht das Gleiche
geschehen könnte. Der bayrische Gesetzgeber hat aber eine
solche spezielle Abrogation nicht für einen Segen , sondernfür einen Nachihril nachtet , und er befindet sich damit im
Einklang mit einem Gutachten des AppellationsgrrichtS in
Zweibrücken , welches ausdrücklich erklärt hat , da so vielfache
Bestimmungen des Loäc beseitigt seien, so sei eS vorzugs¬
weise Sache der Rechtsprechung , mit Hilft der Wissenschaftdas nun geltende Recht fcstzustellen — eine förmliche
lcgislaiorische Abrogation sei nur in einzelnen , ganz wenigen
Fällen nöthig , um Zweifel zu beseitigen.

Ebenso wie in Baden liegen die Verhältnisse in Hessen.Der hessische Entwurf enthält im dritten Abschnitt die „be¬
sonder « Bestimmungen für Rheinhessen " und behandelt da
nur die ganz nothwendig en Aenderungen des Lo«lo
civ .I — seine Abrogationen gehen über den Umfang des ba-
dischett Rcgierungscntwurfs nicht hinaus .

Ebenso liegen ferner die Verhältnisse für die preußischen
Rheinlandr . Diese Bevölkerung würde wohl sehr wenigdavon erbaut sein , wenn die Feststellung der Aende¬
rungen , die der Ooäc civil mittelst der Landesgesetz-
gebung — erleidet, in Wahrheit eine Wohlthat wäre , die¬
ser Provinz bloS dcßhalb versagt bliebe, weil in den 6 öst¬
lichen Provinzen, wo preußisches Landrecht gilt, oder in
Schleswig - Holstein, wo gemeines Recht gilt, nicht da»
Gleiche geschehen könnte. Eia solches Verfahren widerspräche
ganz der bisherigen preußischen Grsctzgebungsmethvde, die
überall an das provinzielle Recht sich anschloß.

Die Verhältnisse liegen also bei unS gerade so , wie in
diesen übrigen Ländern . In allen übrigen Ländern ohne
Ausnahme aber haben nun die Einsührungsgesetze die Frageder Ausgleichung der mit dem Reichsrecht unvereinbaren Be¬
stimmungen des coäs civil Judikatur , der Wissenschaft
überlassen .

> Wir müssen doch annchmcn, daß auch hier überall die
! legislativen Faktoren eben so sehr wie bei uns das Wohl! ihrer Länder im Auge hatten . Wenn also so zwingende! Gründe für daS entgegengesetzte Verfahren sprächen, wie Ihre! verehelicheKommissionbehauptet, würdensicher auch jene Staaten
! sich dem Gewichte solcher Erwägungen nicht haben entziehen



können . Liegt es im Interesse der mit diesen Staaten , deren

Rechtsprechung und Literatur künftig aufrecht zu erhaltenden
RechtSeinheit , daß wir denselben Weg , wie sie, einschlagen , so
zeigt mithin auch gerade das Beispiel dieser andern Staaten
de- französischen Rechts , daß ein solches Verfahren durchaus
im Interesse der Rechtssicherheit liegen muß , die doch in

jenen Staaten ebenso sehr wie bei uns für ein werthvolles
Gut erachtet wird , dafür spricht Folgendes :

Bei dem ein gegliedertes Ganze bildenden einheitlichen
C.060 civil können wir noch gar nicht übersehen , wie weit wir

pit der Derogation von Landrechtjätzen gehen dürfen , wir
Kinnen ebensowenig beurtheilen , zu welchen Konsequenzen die

wirkliche Aufhebung aller von der Kommission hiezu vorge -

fchlagenrn Rechtssätze führen wird , ob nicht die aufgehobenen
Sätze für die Auslegung stehenbleibender Sätze unentbehrlich
feien , ob die blasen Modifikationen richtig gegriffen sind .

Bon Betracht ist namentlich neben den vielen stillschweigcn -
den Derogationen im Civilprozeß und dem Konkursrecht die

ausdrückliche Vorschrift des Z 14 des EmführungszesetzeS
zur deutschen Civil - Prozeßordnung , wonach die prozeßrecht¬
lichen Vorschriften der Landesgesetze außer Kraft treten
und vornehmlich die direkt und absichtlich gegen das fran¬
zösische Recht gerichtete Ziff . 2 jener Gesetzesbestimmung , wor -

nach insbesondere außer Kraft treten :

„ die Vorschriften , welche in Ansehung gewisser Rechts¬
verhältnisse einzelne Arten von Beweismitteln ausschließen
oder nur unter Beschränkungen zulassen " .

Die Bestimmung macht einen tiefen Einschnitt in das ganze
System des Lo 6 « und ist, jo einfach sie lautet , von emi¬
nenter Wichtigkeit . Bei unendlich vielen Bestimmungen des
0o6e bleibt es zweifelhaft , ob eine Vorschrift des Prozeß¬
rechts oder des bürgerlichen Rechts vorliegt ; in vielen Fällen
hat der 0o6 « prozessuale Vorschriften zugleich zu Vorschrif¬
ten des bürgerlichen Rechts erhoben und civilrechtliche und

prozesfuale Vorschriften zu einem fast unlöslichen Ganzen
verbunden ; in vielen Fällen ist es zweifelhaft , ob eine Be¬

weisvorschrift oder eine die Giltigkeit eines Rechtsgeschäfts ,
sei es unter den Parteien . sei cs Dritten gegenüber be¬

dingende Formvorschrift , beziehungsweise eine Vorschrift für
die rechtliche Wirksamkeit eines Zustandes vorlicgt .

Alles das sicher zu lösen , wäre , wenn überhaupt möglich ,
nur mit Umarbeitung großer Theile des Landrechts möglich .
Wäre ein solcher Versuch für ein blos badisches Gesetzbuch
bedenklich , so erscheint bei einem über die Grenzen Ba¬
dens sich so weit hinaus erstreckenden und daneben noch ganz
Frankreich beherrschenden Gesetzbuch für den badischen Gesetz¬
geber eine solche Kasuistik um so weniger rathsam , als
eS unmöglich ist , s priori sich eine vollständige Ucbersicht über
alle Eingriffe zu verschaffen , während in den Motiven zu
den Entwürfen der Reichs - Justizgesctze stets das französische
Recht , als im fünften Theile Deutschlands geltend , mit er¬
örtert wird .

Im speziell badischen Partikularrecht hat man übrigens
inhaltlich des Regierungsentwurfs die Derogationen sämmt -

lich vorgenommen . Oft aber wird durch Aufhebung
eines einzigen Satzes das ganze System des Oo6s
civil getroffen . Mit Sicherheit kann Niemand über¬
schauen , welche Konsequenzen sich an die Aufhebungen
weiter knüpfen , ein Ende ist nicht abzusehen . Die

Einführungsgesetze der verbündeten Länder französischen
Rechts erklären daher übereinstimmend eine solche Speziali -

sirung für „ ein gefährliches Wagniß " , für „ ein äußerst be-

denkliches Experiment " , das sicher mehr Kontroversen schaf¬
fen , als verhüten würde . Die Einzelberathung , meine Her¬
ren , wird zeigen , wie unendlich viele Bedenken sich im De¬
tail bei einer solchen Spezialisirung aufdrängen . Diese
Fragen der Rechtsprechung zu überlassen , wie die Großh .
Regierung vorschlägt , ist ja in Deutschland nichts Neues ,
ich erinnere daran , daß bei Einführung des franzö¬
sischen Rechts in Baden ausdrücklich erklärt wurde , subsi¬
diär gelte das römische Recht weiter , in die Lücken, die
durch die vielen Aufhebungen entstehen , tritt daher zunächst
mehrfach das römische Recht als Ersatz . DaS wäre aber
eine um so größere Verwirrung ; der Wissenschaft bliebe es

überlaffen , zu beurtheilen , wie weit römisch rechtliche Be¬

stimmungen neben den französisch rechtlichen fortzuexistiren
hätten .

Wenn , meine Herren , heute der Gesetzgeber es vermöchte ,
die Konsequenzen ganz sicher und vollständig zu ziehen ,
wenn dev Gegenstand legislatorisch reif wäre , würde ich
«ine solche Arbeit mit Freude begrüßen . Aber auch Ihre
Koouuisfion ist bei ihrer Spezialisirung schließlich auf eine
ctsasul , gsitt -rslis hinausgekommen , sie hat anerkennen müs¬
sen , daß wohl auch noch Weiteres , als was sie speziell auf¬
gehoben , neben dem Reichsrecht nicht fortbestehen könne.

ES heißt nämlich auf Seite 7 des Kommissionsberichts
wörtlich :

„ Selbstverständlich soll durch den Entwurf , wie ihn
Ihre Kommission vorschliigt , nicht bestimmt werden , daß
nur dir darin aufgezähltcn Landrechtsätze beseitigt , bezw.
abgeändert , alle übrigen aber unverändert fortbestehen
sollen , es bleibt vielmehr den Gerichten unbenommen
und haben sie die Verpflichtung , vorkom .
menden Falls zu prüfen , ob nicht etwa
andere nicht berührte Gesetzesvorschriften
durch die Reichs - Gesetzgebung außer Wirk¬

samkeit getreten sind ."
Mit dieser Verwahrung wird aber trotz des darin liegen¬

den Anerkenntnisses der Unvollständigkeit der Arbeit der
Kommission nicht in wirksamer Weise dem aus den Dero¬
gationen folgenden , so sehr gefährlichen -,rgum «»tiim e con¬
trario vorgcbeugt , wornach der badische Richter irrthümlicher
Weise Alles als sortbestehend anfieht , was im EinsührungS -
gesetz nicht ausdrücklich aufgehoben ist. Hat sich der Rich¬
ter darin geirrt oder ist er dazu durch eine ausdrückliche
Bemerkung in den Motiven veranlaßt worden , so besteht
stets Gefahr , daß sein Urtheil kassirt wird .

Umgekehrt aber spricht der KommisfionSbericht bei einer
Reihe von LandrechtSsätzen davon , sie könnten nicht mehr

als bindende Gesetze gelten , und doch hat die Kommission
deren Aufhebung nicht vorgeschlagen .

So heißt es , um von vielen Beispielen nur eines zu er¬
wähnen , Seire 8 des Kommisstonsberichts wörtlich über

„ Auslegungsregeln " :

„ES tritt an die bisher zwingende Kraft dieser
Regeln des Landrechts nur die darin enthaltene Anlei¬

tung für den Richter , deren freie Würdigung sich
nach den Umständen zu richten hat , allein sie können
als dem materiellen Rechte angehörig in Kraft bleiben .
Es sind dieses die Landrechtsätze 544 v , 761 s, 778 , 779,
798s , 1038 , 1038s , 1100K6 , 1100b «, 11006, ,
11006b , 110066 , 11006 «, 1108b , 1122 , 1156 bis
1164 , 1175 , 1187, 1211, 1256, 1256 s , 1511 , 1541,
1541s , 1602 Abs. 2 , 1602 s , 1706 s . 1736 bis 1738,
1757 bis 1759 , 1774 . 1776, 1900 , 1901, 1930s ,
1983 k , 1985 Abs. 2 , 1985 s , 2048 , 2049 und 2180 s."

Die Kommission erklärt also die hier ausgeführten etwa
fünfzig Gesetzesstcllen fortan ihrer „ zwingenden Kraft "

beraubt , also als aufgehoben . Dennoch werden diese Gesetze
nicht beseitigt , sondern bleiben stehen , weil sie wohl die Kraft
goldener Erfahrungssätze haben sollen . DaS haben aber noch
viele Sätze , die zur Aufhebung vorgeschlagen find , auch für
sich . In eigentlich schwierigen Fragen läßt aber der Kam -

Missionsvorschlag den Richter doch im Stiche . Um nur von
diesen vielen Beispielen zwei zu erwähnen , bemerke ich , daß
der KommisfionSbericht auf Seite 19 zu LandrcchtSsatz 854
sagt :

„ Bei diesem Satze wird es sich fragen , ob eine Form¬
vorschrift , oder lediglich Beweisfrage vorliegt . Ist letzte¬
res der Fall , dann muß der ganze Schlußpaffus gestrichen
werden , oie Entscheidung der Frage ist dem rich¬
terlichen Ermessen überlassen ."

Ferner heißt es auf Seite 30 des Berichts über die daS

ganze System des dermaligen ehelichen Güterrechts beherr¬
schende hochwichtige Materie des Landrechtssatzes 1499
wörtlich :

„ Das Gesetz vermuthet , wie bereits erwähnt , von allem
varhandenen Vermögen , daß es errungen sei , und muß
Jeder , welcher die Eigenschaft eines Vermögensstückes als
Sondergut geltend machen will , den Beweis führen , daß
es nicht unter die Errungenschaft falle . Der Beweis
kann hinsichtlich der beigebrachten oder später angefalleuen
fahrenden Habe gegen dritte Personen nur durch ein in
gehöriger Form errichtetes Bermögensverzeichniß geführt
werden . Diese Gesetzcsvorschrift ist für die Rechtssicher¬
heit unbedingt geboten , und wird man der richter¬
lichen Auslegung die Entscheidung überlas¬
sen müssen , ob in der Bestimmung eine Be¬
schränkung des Gegenbeweises zu finden ist ."

Also auch hier wieder hat der Richter zu entscheiden .
Außerdem wurden Artikel aufgehoben , welche meines Er¬

achtens noch nolhwendig fortbestehen müssen .
Es geht offenbar nicht an , daß die Kommission den vom

Beweis der Ehe handelnden Landrechtssatz 194 aufhebt ,
dagegen den von dem Beweis der Abstammung handelnden
Satz 319 beibehält . Beide Fragen müssen nach derselben
Regel gehen , und ist Satz 194 darnach unentbehrlich um¬
gekehrt wie Satz 323 den Kindern nicht entzogen werden darf .

Es sind das lauter Beweise für die Gefährlichkeit der
Derogation .

Wenn man , m . H . , oft gesagt hat . bisher sei in Baden
eia anderes Verfahren eingehalten worden , als das jetzt von
uns vorgeschlagene , so möchte ich darauf aufmerksam machen ,
daß das keineswegs richtig ist , so hat man z. B . bei Ein¬
führung der Prozeßordnung vom Jahre 1831 und ebenso
bei Einführung des Handelsgesetz - Buchs die Thätigkeit der
Ausgleichung des neuen mit dem bestehenden Recht auch der
Wissenschaft überlassen . Im Privatrechte wurde bisher
nur bei Einzelmaterien anders verfahren .

Der 6 oäc civil ist keine willkürlich gestaltete Sammlung von
Rechtssätzen , er ist die Codifikation jahrhundertlanger RechtS -
entwicklung , der Verschmelzung des römischen mit dem deut¬
schen Rechte . Wo so große Gcsetzeswerke , wie dieses Gesetzbuch,
und das neue Reichsrecht sich gegenübcrstehen , muß man vor¬
sichtig darin sein , sofort die Konsequenzen der Vereinigung
zu ziehen . Besser , als wenn Baden hierin einseitig vorgrht ,
wird nöthigenfalls die Ausscheidung gewiß dadurch bewirkt
werden können , daß aus allen deutschen Ländern französischen
Rechts eine Kommission gebildet wird , die in gemeinsamer
Thätigkeit für das ganze Gebiet dieses Rechtes einheitlich
die Konsequenzen der Einführung des Reichsrechts zieht .
Ein solches Verfahren würde dem Geiste der RechtSeinheit
am besten entsprechen , nur so wird für das ganze Geltungs¬
gebiet unseres Civilgesetz -Buchs ein einheitlicher Rechtszustand
geschaffen.

Ein solches Verfahren würde am ersten dem Grund -

gedanken der neuen deutschen Rechtsordnung Eingang ver¬
schaffen , wornach die Länder des französischen Rechts ein

einheitliches Rechtsgebiet darstellen — ( ähnlich wie die beiden
weitern Gruppen des gemeinen Rechts und des preußischen
Landrechts ) — und deßwegen dem Reichsgericht , bezhw . dem

französisch rechtlichen Senat desselben in Zivilsachen unter¬
stellt sein werden . Für das Reichsgericht wäre es aber
eine geradezu unerträgliche Aufgabe , wenn jedes zur Gruppe
des französischen Rechts gehörige Land sich anschicken wollte ,
den lloäc civil , wie dieses Ihre verehrliche Kommission be¬

antragt , umzugestalten . Es würde dabei sich eine außer¬
ordentliche Verschiedenheit geltend machen , während das Reichs¬
gericht doch den Beruf hat , die Reichtseinheit zu wahren .

Ich bitte das Haus , den Regierungsentwurf anzunehmen .
Abg . Kiefer : Er glaube , es sei vom Herrn Justiz -

ministerial - Präsidenten etwas zu viel auf die nicht badischen
Länder Rücksicht genommen worden ; gerade Baden dürfe
auf dem ganzen von der neuen Reichs - Gesetzgebung beherrsch¬
ten Rechtsgebiet mit Stolz behaupten , eine ganz ausneh¬
mend glückliche Entwicklung in seinem Rechtsleben gehabt
zu haben , so daß in materieller Hinsicht wir durch die Ein¬

führung der Justizgesetze keinen Fortschritt machten . Wohl

aber begrüße er mit Freuden die endlich errungene Rechts ,
einheit .

Die Kommission hege den Wunsch , daß ein großer Th -il
des Gebiets , welches der Regirrungsentwurf der Regelung
durch Verordnung überweise , durch Gesetz geregelt werde
Allerdings gebe er zu , daß die Regierung sich hier mit ihren
Anschauungen auf dem Boden der Tradition unseres Staats ,
lcbens bewege, aber die Frage , was durch Gesetz und was
durch Verordnung zu bestimmen sei. sei eine konstitutionelle
Frage und die Anschauungen hierüber seien in beständigem
Flusse . Er müsse es daher als sehr bedeutungsvoll bezeich .
nen , daß der größt - deutsche Staat , Preußen , die Bestim¬
mung der Gerichtssitze und - Bezirke als Gegenstand der Ge-
sttzgebung bezeichnet habe ; die Kommission habe für uns das¬
selbe wenigstens für die Kollcgialgerichte verlangt . Bezüg¬
lich der Amtsgerichte müsse er hier konstatiren , daß die im
Jahre 1872 vorgenommenen Aufhebungen im Lande viel
Unzufriedenheit erregt hätten , die blose Sparjamkeitsrücksicht
dürfe hierbei nicht die einzig maßgebende sein , wenn der
Staat etwas gespart habe , hätten die Rechtsuchenden um
so mehr zahlen müssen . Die Kommission habe denn auch im
Prinzip für die Amtsgerichts - Sitze die Bestimmung durch
Gesetz verlangt , aber sich damit begnügt , für die Zeit vom
1 . Oktober 1882 an eine Aendcrung dieser Gerichtssitze im
BerordnungSwege zu verhindern , während sic der R - gicruvg
das Kompromiß vorgeschlagen habe , daß bis zu diesem Zeit¬
punkt die Amtsgerichts - Sitze noch wie bisher durch Berord .
nung bestimmt werden könnten . Für die Amtsgerichts -
Bezirke müsse der Natur der Sache nach bei den stets wech¬
selnden Interessen der Bevölkerung und den sich stets ändern¬
den Verkehrsverhältniffen die Regelung durch Regierungs¬
verordnung belassen werden .

Weitaus die wichtigste Frage sei die der Spezialisirung
der in Zukunft nicht mehr anwendbaren Bestimmungen un¬
seres bisherigen Rechts . Da das in Ausarbeitung befind¬
liche deutsche Civilgesetzbuch uns wohl noch 15 — 20 Jahre
auf seine Einführung werde warten lassen , halte er es für
Pflicht der Volksvertretung , dafür zu sorgen , daß unser
Land nicht auf so lange Zeit in einen Zustand divergirender
Gerichtspraxis , in einen Zustand größter Rechtsunsicherheit
gestürzt werde . Bei Annahme der Regierungsvorlage wüß .
ten wir bei etwa 250 Gesetzesstcllen nicht , ob sie eigentlich
noch in Kraft seien oder nicht , und seien darauf angewiesen ,
für alle diese abzuwarten , bis ihr Fortbestehen oder ihre
Derogation endlich durch die Gerichte höchster Instanz ent¬
schieden sei.

Eine Harmonie der Einsührungsbestimmungen mit denen
der übrigen deutschen Staaten sei ein Ding der Unmöglich¬
keit, die Einführungsgesetze hätten ja gerade den Zweck , die
bisherigen Rcchtszustände der verschiedenen Länder mit dem
neuen Reichsrecht in Einklang zu bringen und müßten also ,
weil diese Zustände die verschiedenartigsten seien , auch ver¬
schieden sein . Bayern und Preußen hätten nicht , wie wir ,
eine geschlossene einheitliche Civilgesetzgebung , in Hessen finde
es vielen Tadel , daß die dortigen Einführungsgesetze die auf¬
gehobenen Theile des bisherigen Rechts nicht spezialisirt
hätten .

Unsere Richter würden der Gesetzgebung für eine solche
Arbeit dankbar sein ; eine Beeinträchtigung ihrer Rechte wür¬
den sie darin gewiß nicht erblicken .

Die Kommission habe jeden Versuch zurückgewirsen , der
etwa dahin ginge , eine Revision unseres Landrechts vorzu¬
nehmen , sie habe blos äußerlich kenntlich gemacht , was durch
Einführung der Reichsgesetze schon an sich aufgehoben sei ;
Reichsrecht gehe vor Landrecht .

Er gebe zu , daß auch bei Annahme des KommissionSvor -
schlogs noch 20 — 30 für die Praxis zweifelhafte Fälle be¬
stehen bleiben , dies sei aber immer bester , als deren 250 z«
haben .

Er hoffe , der Kommisstonsvorschlag werde im Hause An¬
nahme finden .

Ministerialpräsident Grimm : Er habe in seinep ersten
Rede betont , daß er mit Rücksicht darauf , daß den Gegen¬
stand der Tagesordnung die Generaldiskussion über das
gesammte Einführungsgesetz einschließlich sogar des Nota¬
riatsgesetzes bilde , über die Frage des Ausgleichs zwischen
Reichsrecht und Oocks civil nur in den Grundzügen sprechen
werde .

Nachdem nunmehr die Diskussion mehr und mehr den
Charakter einer Detailberathung angenommen habe , müsse
er noch mehr in ' s Einzelne dieser Frage eingehen , vorher
aber werde er sich der von dem Herrn Vorredner berühr¬
ten Frage , ob die Bestimmung der Landgerichts -

Sitze und der Amtsgerichts - Sitze im Gesetzgebungs¬
wege oder im Verordnungswege zu erfolgen habe , zuwenden .
Im Gegensätze zu dem Herrn Vorredner müffe er bitten ,
daß die hohe Kammer auch hierin dem Regierungs¬
entwurf vor den Anträgen der Justizkommission den

Vorzug geben möge . Der Regierungsentwurf , welcher
die Fixirung der Gerichtssprengel dem Verordnungsrecht
der Regierung anheim gehe , enthalte in dieser Beziehung
durchaus nur die in Baden bestehende konstitutionelle
Praxis , das althergebrachte bis zur Gegenwart in unbe¬
strittener Geltung befindliche gute Recht des Landes . Dieses
Verordnungsrecht sei seit Einführung der Verfassung von
Seiten der Regierung in zahlreichen Fällen unbestritten
exerzirt worden , im bedeutendsten Umfang letztmals anläß¬

lich der Durchführung der großen Gerichtsorganisation vom

Jahre 1864 .
In dem mehrfach zitirten § 6 des Badischen Gerichts¬

verfassungs -Gesetzes von 1863 sei dieses Vecordnungsrecht
der Regierung ständischer Seits noch ausdrücklich anerkannt
und bestätigt worden , und sei es durchaus unrichtig , wenn

umgekehrt behauptet werden wolle , daß damals durch eben

diesen Gesetzgebungsakt nur im Einzelfalle auf das an
und für sich begründete und im Prinzip damit angeblich
anerkannte Zustimmungsrecht der Landstände verzichtet

-

worden sei, zu einem solchen Verzicht der Stände würde

auch damals nicht die mindeste Ursache Vorgelegen serw ^



Von einem solchen Verzicht der Stände könne um so weniger
gesprochen werden , als in allen deutschen Staaten außer
Preußen der gleiche Grundsatz gelte , so daß derselbe
Wenigstens für die Mittelstaaten gewissermaßen als gemeines !
deutsches Staatsrecht aufzufassen sei. Es sei daher auch
in den Entwürfen der Ausführungsgesetze der sämmtlichen
größeren deutschen Staaten außer Preußen , so in Bayern ,
Sachsen , Württemberg und Hessen ausdrücklich in Aussicht
genommen , die Bildung der nach der deutschen Gerichts¬
verfassung erforderlichen Landgerichts - und Amtsgerichts -
Sitze durch Regierungsverordnung zu bewirken , in Hessen
hätten dazu die dortigen Stände in dem Ausführungsgesetz
zur deutschen Gerichtsverfassung bereits ihre Zustimmung
ertheilt . Wenn in Preußen die Sache anders liege , so sei
wohl ein positiver Verfassungsparagraph davon die Ur¬
sache , auch könne ein Großstaat in Fragen dieser Art
sehr wohl zu andern Maßnahmen gelangen , als
die Staaten und Parlamente kleineren Umsangs . Für
die Staaten kleineren Umfangs sei es den Volksver¬
tretungen ermöglicht , in einem viel weiter gehenden Umfang
eine Art Kontrole und Aufsicht über die Anordnungen
und Vorkehrungen der Staatsverwaltung zu üben und den
unbestritten in das Gebiet des Verwaltungsrechts fallenden
Sphären der Regierungsthätigkeit ihre Wünsche und Ver¬
langen mit Erfolg zur Geltung zu bringen .

Im Uebrigen aber müsse auch aus Zweckmäßigkeitsgrün¬
den angenommen werden , daß , nachdem das deutsche Ge¬
richtsverfassungs - Gesetz die organisatorische Grundlage für die
Bildung der Gerichte , welche die ordentliche Gerichtsbarkeit
in Civil - und Strafsachen ausüben sollen , gegeben habe , der
weitere Vollzug , also die Konstituirung der Gerichte unter An¬
weisung der geographischen Bezirke und Sitze am besten der
landesherrlichen Verordnung zu überlassen sei . Diese Frage
kann nicht nach Lokalinteressen , sondern nur nach tech¬
nischen Gesichtspunkten , nach den Bedürfnissen der Rechts¬
pflege entschieden werden . Die hierbei in Betracht kom¬
menden Gesichtspunkte vermöge aber die Negierung mit¬
telst des nur ihr zu Gebote stehenden Materials am sichersten
und auch am objektivsten zu lösen .

Das sei nun auch in den Kommissionsbeschlüssen aner¬
kannt , indem man die hochwichtige Frage der Bestimmung
der Amtsgerichts - Sitze in dem entscheidenden kritischen Zeit¬
punkt , nämlich für die Zeit nach dem 1 . Oktober 1879
auf eine Reihe von Jahren hinaus und in einer überhaupt
präjudiziellen Weise doch der alleinigen Entscheidung der
Regierung überlassen habe .

Während durch diesen Beschluß die Kommission im Prinzip
und hinsichtlich der unmittelbar entscheidenden praktischen
Fragen den Regierungsstandpunkt gutgeheißen hat , darf
umgekehrt nichts Gegentheiliges aus dem Vorschlag des
Entwurfs , wonach unter der Voraussetzung , daß derselbe
seinen Sitz mehr in dem Mittelpunkt des Landes erhält ,
nur ein einziges Ober -Landesgericht errichtet werden soll ,
abgeleitet werden . Von der Frage , ob ein oder zwei Ober -
Landesgerichte errichtet werden sollen , hänge eine Reihe hoch
bedeutsamer , eintretenden Falls nothwendig durch Gesetz zu
regelnder weiterer organisatorischer Fragen ab , namentlich
die , ob im Lande selbst ein dritter Rechtszug eröffnet wer¬
den soll und ob nicht verneinenden Falls nach ß 511 der
deutschen Civilprozeß - Ordming wegen der Verletzung von
Rechtsnormen des badischen Partikularrechtes die Revision
an das Reichsgericht eröffnet werden soll .

An letzterem hat man mehrfach schon den Sitz der
obersten Gerichtshöfe mit den Garantien für die Unab¬
hängigkeit der Rechtsprechung in Zusammenhang zu bringen
gesucht , so wurde beispielsweise durch förmliches Reichs¬
gesetz der Sitz des Reichsgerichts (Leipzig ) festgestellt .

Hinsichtlich der Frage der legislatorischen Be¬
handlung des Landrechts müsse die Großh . Regierung
ihren Standpunkt auch den Ausführungen des Herrn Vor¬
redners gegenüber durchaus festhalten .

Wenn derselbe daraus hingewiesen habe , daß der badische
Staat seit Jahrzehnten eine ungemein reichhaltige legisla¬
torische Thätigkeit in allen Gebieten entwickelt habe , und daß
solche nun auch in der Landrechts -Frage zum Segen des
Landes zu entfalten sei, so müsse dem gegenüber umgekehrt
geltend gemacht werden , daß im Gebiete der Privat -
rechts - Gesetzgebung der badische Staat seit seinem Be¬
stand in dem gegenwärtigen Umfang gegenüber seiner
Thätigkeit im Gebiet des öffentlichen Rechts und des
Strafrechts eine ganz außerordentliche Zurückhaltung sich
auferlegt habe . Er habe sich mit der einen in der That
großen und segensreichen Maßregel des 6ocks civil im
großen Ganzen begnügt , im Uebrigen aber habe der badische
Gesetzgeber sich sehr davor gehütet , im Gesetzgebungswege
an diesem rezipirten Rechte eigenartige Aenderungen
vorzunehmen , um nicht die Einheit mit dem Rechte
Frankreichs und die Gemeinsamkeit mit dessen Recht¬
sprechung und Rechtswissenschaft zu stören . Diese
Enthaltsamkeit des badischen Gesetzgebers sei eine sehr
weise und den wahren Interessen des Landes und
seiner Rechtspflege dienlich . Man ntöge daher auch
ferner an dieser bewährten Praxis , nämlich am
Landrechte nichts zu ändern suchen . Ohnedem sei es
noch nie einem Lande von dem Umfang des Großherzog¬
thums gelungen , ein eigenes bürgerliches Gesetzbuch durch
eigene Kraft auszuarbeiten — in den andern Bundes¬
staaten gleichen Umfangs bestehen daher entweder noch alte
Statutarrechte aus früheren Jahrhunderten oder das ge¬
meine Recht oder aus fremden Staaten übernommene Ge¬
setzgebungswerke .

Dieser Zustand sei allerdings abänderungsbedürftig , >
ebenso wie es zweifellos manche unliebsame Schwankungen
in der Praxis zur Folge haben werde , bis die Wirkungen
des Reichsrechts auf den Locke civil festgestellt sein werden
^ daran werde aber nicht allein der badische oberste Ge¬
richtshof arbeiten , sondern die zahlreichen Gerichtshöfe aller

'

Länder des französischen Rechts in Kalmar , Köln u . s w .
und darüber das Reichsgericht . Dazu komme aber , daß

nicht etwa in 15 — 20 Jahren , sondern in 4 — 5 Jahren ,
nach Allem , was verlautet , auf das Inkrafttreten
des Allgemeinen deutschen bürgerlichen Gesetzbuchs gezählt
werden dürfe .

Für ein so kurzes Provisorium nehme man aber lieber
von einer so gefährlichen Reserve des Landrechts Umgang
und lasse das alte und eingelebte Gesetzbuch unserm Volk
intakt . Zudem sei heutigen Tags im Volke kein Verlangen
stärker als dasjenige , daß man je mit dem Erlassen neuer
Gesetze auf ' s Aeußerste Maaß halten möge und daß die
Legislative endlich einmal nur auf das unbedingt Noth -
wendige beschränkt werde . Man erwäge , wie unendlich viel
Neues in den letzten Jahren durch Reichs - und Landesge¬
setze dem Volke geboten worden ist.

Dem in der vorwürfigen Frage voranleuchtenden Beispiel
des übrigen Deutschlands , vornehmlich aber der Länver des
französischen Rechts , sei doch eine größere präjudizielle
Bedeutung beizumessen , als der Herr Vorredner gewillt sei ;
in der Gemeinschaft , in der wir uns mit diesen Ländern
befänden , bilde doch Baden , wenn es einen besondern Weg
in der Frage gehen wolle , eine ganz entschiedene Minorität ,
auch die andern Staaten hätten keine » Mangel an juristischen
Kapazitäten im Gebiete des französchen Rechts , wenn sie
demnach die von der Kommission in Aussicht genommene
Revision des Landrechts nach den Satzungen des Reichs¬
rechts unterließen , so unterblieb das nicht weil sie etwa
nicht hiezu ebenso für befähigt sich ansahen , sondern weil
sie diesen Weg nicht für heilsam anzusehen vermochten .

Wenn bemerkt wurde , daß ein Unterschied sei , ob es
sich um 20 — 30 Kontroversen oder um 200 handle , so ist
darauf zu erwidern , daß diejenigen Landrechtssätze , die
unzweifelhaft zu existiren aufgehört haben , gerade darum
keine Kontroversen Hervorrufen , wenn sie stehen bleiben ,
deren ausdrückliche Abrogation mithin zwecklos erscheint :
das Gebiet der Kontroversen beginnt erst da , wo die
Einwirkung des neuen Rechts auf das alte Recht zweifel¬
haft erscheint : hier hat aber die Kommission mehrfach
gerade die Entscheidung nicht selbst getroffen , sondern sie
dem Richter überlassen .

Die ausdrückliche Abrogation im zweifelhaft aufgehobenen
Landrechkssatze kann aber sehr wohl neue Kontroversen
schaffen , wenn sich ergibt , daß die in einer Richtung weg¬
fallenden Gesetzesstellen in anderer Richtung noch fort -
dauern , aber für die Auslegung anderer Gesetzesstellen unent¬
behrlich sind , ohne daß man bei der Aufhebung sich des
inneren Zusummenhangs aller Gesetzesstellen hinlänglich
bewußt war .

Gerade in Folge der Kommissionsvorschläge werden daher
in kurzer Zeit eine ganze Menge neuer Streitpunkte die
Entscheidung der Gerichte herausfordern .

Ganz im Sinne der Regierungsvorlage hat sich auch
das Oberhofgericht ausgesprochen . Dasselbe ist der oberste
Träger des Rechts des Landes , vor allen Dingen des
Civilrechts , und seiner Autorität hat doch bei einer solchen
rein civilistischen Rechtsfrage die Landes - Justizverwaltung
zu allererst zu folgen . Ebenso erklärt sich eines der Kol¬
legialgerichte zweiter Instanz ; zwei weitere Appellations¬
gerichte haben allerdings auch Spezialisirung gewünscht ,
aber keineswegs in dem Sinne des Kommissionsvorschlags ,
sondern nur in der bescheidenen Art , daß das Einführungs¬
gesetz das , was absolut unzweifelhaft nicht Fortbestehen
könne , aufhebe , Kontroversen aber nicht entscheide . Ein
anderer wünscht gerade nur Bereinigung des Zweifelhaften .

Der Gerichtshof in Freiburg ferner hat gewünscht , daß
die Aufhebung auf in sich abgeschlossene Rechtsmaterien
und Einzelbestimmungen , soweit sie mit dem Reichsrecht
nicht in Konkordanz sind , sich erstrecke. Diesen Ausspruch darf
aber die Kommission ebenfalls nicht für sich anführen ,
weil sie ein viel viel weiter greifendes System adoptirt hat ,
während der genannte Gerichtshof nur noch aufgehoben zu
haben wünschte den Satz 198 über Beweis der Ehe durch
Untersuchungsverfahren , die Sätze 1677 — 1680 über Oacsio
cnormis , und die wenigen Sätze , welche in der Lehre
vom Pacht , vom Gesellschaftsvertrag , von der . Hinter¬
legung , vom Auftrag und Vergleich , das Verbot des Zeu¬
genbeweises wiederholen . Bei einem Gerichtshof standen
sich endlich die Stimmen für und gegen gleich gegenüber .

Wie gefährlich diese Ausscheidungsarbeit ist , meine Herren ,
zeigt endlich die außerordentliche Meinungsverschiedenheit der
Ansichten und das Verfahren der Kommission selbst ; der
Herr Berichterstatter derselben hat vor der Erstattung des
Kommissionsberichts zunächst einen umfassenden schriftlichen
Vortrag an die Kommission erstattet , welcher vervielfältigt
und unter dem Titel „ Vorschläge Bassermann " vertheilt wurde .

Vergleicht man diese Arbeit mit dem Kommisstonsbericht ,
so findet man ganz außerordentliche Meinungsverschieden¬
heiten , so daß eS schwer hält , zu sagen , welche Ansicht denn
die richtige ist . Als Beispiel für die Herren Juristen er¬
wähne ich , daß in den Vorschlägen vom Herrn Bericht¬
erstatter angenommen wird , daß durch das neue Reichsrecht
das richterliche Fristerstreckungsrecht des Landrechtssatzes
1184 und die Signifikationsnothwcndigkeit bei der Cession
Dritten gegenüber nach Landrcchtssatz 1690 wegfalle . Die
Majorität der Kommission war in diesen zwei Fällen
anderer Ansicht und ließ die Sätze intakt . Dadurch ist aber
nicht ausgeschlossen , daß ein badischer Richter doch wieder
anders entscheidet, und bleibt der Zweifel bestehen .

Alles das beweist , daß diese für das Rechtsleben unseres
Landes so hochwichtige Frage zur sofortigen legislatorischen
Entscheidung unmöglich reif ist.

Aus allen diesen Gründen hat die Großh . Regierung die
Ueberzeugung von der Richtigkeit und Zweckmäßigkeit deS
Kommissionsvorschlags nicht gewinnen können .

Hierauf schließt, wie wir schon berichtet , der Vorsitzende
die Diskussion , vorbehaltlich des Wortes für den Abg .
Schneider , und unterbricht alsdann die Sitzung bis heute
Nachmittag ^ ,5 Uhr .

Karlsruhe , 30 . Okt . Nachmittags ' /» 5 Uhr Fortsetzung
der 41 . öffentlichen Sitzung der Zweiten Kammer unter
dem Vorsitze des Präsidenten Lamey (siehe Haurtblatt vom
1 . November Nr . 259 ) .

^

Am Rcgierunzstssch : Justizministerial . Präsident 0 r .
Grimm , Geh . Rath v . Seyfried , Ministerialrath l »r .
Bingner , Ministerialrath v. Neubronn .

Nach Eintritt in die Tagesordnung erhält zunächst da «
Wort

Abg . Schneider : Von seinem Standpunkte als Laie in
juristischen Fragen könne er dem Vorschlag der Kommission ,die materiell aufgehobenen G -setzesstellen auch formell atS
solche zu bezeichnen , nur beistimmen ; nur dadurch könnten die
Ncchtsuchenden sich überzeugen , was geltendes Recht sei,was nicht . Es können noch 10 — 20 Jahre bis zur Ein -
führung des deutschen CivilgesetzbuchS vergehen , das sei Zu
lange Zeit für einen Zustand der Rechtsunsicherhcit , wie
ihn die Annahme des Regicrungsentwurfs im Gefolge haben
müßte .

Schließlich spreche er den Wunsch aus , eS möge dem Ple¬
num erspart bleiben , über alle Abschnitte und Paragraphen
drr Vorlage im Einzelnen zu diskutiren und abzustimmen .

Abg . v . Freydorf : Redner wirft zunächst einen histo «
"

rischen Rückblick auf die badische Rechtsentwickelung unsere «
Jahrhunderts und zeigt , in wie früher Zeit schon bei uns
Bestrebungen und Wünsche , denen jetzt durch die Reichs -
Justizgesetze Rechnung getragen werde , sich geltend machten ,
sowohl Bestrebungen zur Erzielung einer Rcchtseinheit für
ganz Deutschland , als auch Bestrebungen , die dahin zielten ,in unserer badischen Gesetzgebung diejenigen Prinzipien zur
Geltung zu bringen , die jetzt das neue Reichsrccht beherrschen .
Unsere bisherige Gesetzgebung sei eine solche gewesen, daß wir
durch Einführung drs neuen Rechts materiell keinen Fort¬
schritt machten ; es werde sich auch die Einführung des
Rcichsrechts in keinem deutschen Lande so leicht vollziehen ,wie gerade bei uns . Redner geht sodann auf die Haupt¬
fragen für die Beurtheilung des vorgelegten Einführungs¬
gesetzes über ; in der sog. LandrechtS -Frage empfehle er die
Abänderungen der Kommission ; die spezielle Aufhebung des
Veralteten sei in unserm Lande bei Einführung neuer Ge -
setze stets Sitte gewesen , und dieses System habe sich in der
Praxis sehr bewährt ; wenn die übrigen deutschen Regie¬
rungen , in deren Ländern französisches Recht herrsche , ein
anderes Verfahren eingeschlagen haben , so befänden sich diese
eben nicht , wie wir , einer geschloffenen, für daS ganze Land
einheitlichen Gesetzgebung gegenüber , ja in den Ländern , wo
noch gemeines Recht gelte, sei ein derartiges Vorgehen , wie
er cs befürworte , einfach unmöglich , weil dieses letztere Recht
ja gar nicht kodifizirt sei ; in Bayern existirten 50 — 100
Partikularrechte , da könne natürlich von einer Spezialisirung
des Aufzuhcbenden keine Rede sein. In längstens 5 Jahren
werden wir das neue ReichS-Civilgesetzbuch haben , in dieser
kurzen Ucbergangszeit könne sich keine konstante Praxis
bilden , könne ein : definitive Lösung aller Streitfragen , welche
die Annahme des Regierungsentwurfs Hervorrufen werde ,
nicht erfolgen ; gerade die Verwirrung , welche in ganz
Deutschland durch die Reichs -Justizgesetz - in höherem oder
geringerem Maß - entstehen müsse, würde das Zustandekommen
des deutschen Cisilgcsetzbuches unfehlbar beschleunigen . Man
sage , der Wissenschaft solle die Lösung der Derogationsfragen
überlassen bleiben , die Wissenschaft aber werde sich gewiß
nicht viel mit einem dem Untergang geweihten Gesetzbuch
beschäftigen , sie werde ihre Thätigkeit vielmehr dem nenen
Reichsrechte zuwenden .

Eine innere Gemeinschaft der deutschen Länder französischen
Rechts habe nie bestanden ; nicht mit der Rechtsprechung die¬
ser Länder , sondern nur mit derjenigen Frankreichs habe die
badische Praxis Harmonie gesucht. Bon der Großh . Regie -
rung sei heute auf die Möglichkeit hingewiesen worden , die
AufhebungSfrage durch eine aus Mitgliedern aller deutschen
Länder , in denen französisches Recht gilt , zusammenzusetzende
Kommission lösen zu kaffen ; er zweifle an der Ausführbar¬
keit, weil die Verschiedenheit deS Gesetzestextes in diesen Län¬
dern die Ausarbeitung eines einheitlichen Einführungsgesetzes
jedenfalls äußerst erschwere, wenn aber gegen Erwarten dies
Unternehmen doch gelinge , so müsse ein solches Gesetz ja
wieder den Ständen der verschiedenen Länder vorgelegt wer¬
den , und wer bürgt dann dafür , daß es in allen den Län¬
dern in seiner ursprünglichen Fassung angenommen werde ?
Es würden jedenfalls da wieder Verschiedenheiten sich ergeben
und der Zweck der Einheitlichkeit sei vereitelt . Er wünsche ,
daß die Großh . Regierung auf das von der Kommission
vorgeschlagene Prinzip eingehe ; die Kommission sei gern be-
reit , dann bei den Detailfragm etwaige Ausstellungen gegen
ihren Entwurf zu berücksichtigen.

Der Vorsitzende verkündet dm ihm inzwischen zuge -
kommenen Antrag der Abgg . Kiefer und Genossen , über
den wir schon berichtet :

1 ) Die Kammer tritt der Auffassung der Kommission bei,
daß die mit den Reichs - Iustizgesetzen nicht übereinstim¬
menden Vorschriften des Landrechts und der dasselbe er¬
gänzenden Gesetze durch Aufhebung oder Abänderung
dieser Vorschriften in dem zu erlassenden Einführungs¬
gesetze auszuscheiden seien.

2 ) Zu diesem Zwecke werden die hierbei in Betracht kom -
. wenden Theile der Kommisfionsanträge zur Entgegen¬

nahme der Erklärungen der Großh . Regierung über die
Einzelbestimmungen und zur alsbaldigen weiteren Be -
richterstattung an die Kammer an die Justizkommissiorr
zurück » erwiesen .

Unterzeichnet ist der Antrag von den Abgz . Kiefer
Bassermann , Bucherer , Frech , KrauSmann , Bürk -
lin I . , Fieser , Schmidt , Schneider , Frey , Frank
von Buckenberg , Pflüger , Seybel , Bär , Paravicini
Friderich , v. Feder . Köhler , Fauler , Näf , Neu -
mann , Betzinger , Nopp , v . Blittersdorff , Sichler ,Krämer , Sartori , Strübe , Heidenreich .

Der Vorsitzende erklärt sodann ,



7° da dieser Antrag die Grenzen der Gcncraldiskussion über¬

schreite , ob die Grohh . Regierung gegen dessen sofortige Be -

rathmig etwas zu erinnern habe .
^ Justizministerial -Präsident vr . Grimm : Was den von den

Abg . Kiefer und Genossen gestellten Antrag betrifft , so will
die Großh . Regierung gegen dessen sofortige Berathung
nichts einwenden . Dem Herrn Abg . Schneider muß ich

zugeben , daß es für den Laien und vom Laienstandpunkt
aus im höchsten Grad wünschenswerth erscheinen muß , ein

klares , auch dem Nichtjuristen leicht verständliches Gesetz¬

buch in Geltung zu wissen , und diesem gerechten Wunsche
des Volks tragen gerade die neuen Justizgesetze im vollsten
Maße Rechnung , der Locke civil aber , meine Herrn , ist ein

so komplizirtes , bis in das Detail den Besitz von Rechts¬
kenntnissen voraussetzendes Gesetzbuch , daß gerade bei ihm
dem Laien der Gebrauch stets sehr erschwert war , zumal
in der badischen Uebersetzung . Aber selbst wenn wir dem

Wunsche des Volkes auch bei dem badischen Landrecht
jetzt noch entsprechen wollten , so halte ich , ich wiederhole
es , die Ausführung der Ausscheidungsarbeiten im gegen¬
wärtigen Moment , abgesehen von den sonstigen vielen Ar¬
beiten , die gerade jetzt auf der Justizverwaltung lasten , für

* ein zu großes Wagniß .
Ich habe schon früher mehrere Beispiele angeführt und

will hier nun noch ein weiteres Beispiel dafür anführen , daß es

nicht angeht , wie in dem Kommissionsbericht und den Kom¬

missionsbeschlüssen mehrfach geschehen , gewissermaßen durch
Richterspruch in rechtskräftiger Weise hinsichtlich der

Konkordanz von Landrecht und Neichsrecht eine Art von
formaler Wahrheit zu schaffen , das geht in einem einzelnen
Prozeßfall , es geht aber nicht in der legislatorischen
Thätigkeit , jeder Jrrthum des Gesetzgebers schädigt hier
nicht eine einzelne Prozeßpartei , sondern er schädigt das

Recht des Landes . Eine solche zweifellose Schädigung des

Rechts des Landes wäre es , wenn beispielsweise die in

8 118 der Beschlüsse (Antrag Näf ) vorgeschlagene Auf¬
hebung des Landrechtsatzes 1613 Gesetz würde .

Nach dem Kommissionsbericht des Hrn . Näf Seite 40

soll der Landrechtssatz 1613 aufgehoben werden als an¬

geblich mit dem Z 21 der Reichs -Konkursordnung unver¬
einbar , nun hat aber die Reichs -Gesetzgebung in den Mo¬
tiven zur Konkursordnung pa § . 69 sich ausdrücklich dahin
ausgesprochen , daß der Landrcchtssatz 1613 neben dem

Reichsrecht sortbestehe und gerade dem 8 21 gegenüber ein

Schutzmittel sei . Ich glaube , hierin liegt ein weiterer Finger¬
zeig dafür , der Wissenschaft und der Judicatur nicht vor¬
zugreifen ; wir sollten vielmehr der ernsten Mahnung der

übrigen deutschen Länder , jetzt diesen Versuch nicht zu
machen , Rücksicht tragen .

Ebensowenig gewährt die Einführung der Reichs -Juftiz -

gesetze einen Anlaß , alle Säumnisse des Gesetzgebers bei
früheren Anlässen , wo mit dem Landrecht unvereinbare

Reichs - oder Landesgesetze in Kraft treten , gerade jetzt
nachzuholen . So ist beispielsweise kein Anlaß vorhanden ,
die Konsequenzen , welche die Gesetzgebung über Aufhebung
der Schuldhaft von 1868 - 1870 nach sich zog , jetzt zu
bereinigen durch die sowohl in 8 60 als in 8 159 , also
doppelt vorgeschlagene Aufhebung des Landrechtsatzes 2040

Absatz 2 . Diese Gesetzesstelle existirt schon lange nicht mehr .
Am allerwenigsten rechtfertigen sich sonstige Aenderungen
des Landrechts . Der Abg . v . Freydorf hat gesagt , in unfern
Landrechts -Ausgaben seien sehr viele Sätze in den Noten als

aufgehoben bezeichnet oder ganz aus dem Texte weggelassen ,
dem entgegen muß ich darauf Hinweisen , daß diese Aus¬

gaben meist Privatarbeiten sind , deren Verfasser hierin
häufig die Konsequenzen constatirten , welche durch still¬
schweigende Derogation aus der Einführung neuer Gesetze ,
z. B - der badischen Civilprozeß -Ordnung , sich ergaben . Das
rann auch künftig geschehen . Ich kann an diese für das

Wohl unseres Volkes so eminent wichtige Frage nicht ohne
die peinlichste Sorgfalt herantreten , es handelt sich um
die wichtigsten Interessen der Bevölkerung , um deren Ver¬

mögen und Besitz , um die Sicherheit von Mein und Dein .
Unsere Gesetzesbestimmungen haben sich Dank des kon¬

servativen Zugs , der in der Privatrechts -Gesetzgebung
herrscht , im Rechtsbewußtsein unseres Volkes tief eingelebt ,
ohne zwingenden Grund sollte man an ihnen nicht rütteln !

Den Worten des Abg . von Freydorf gegenüber , daß wir
im Rechtsleben keine Berührungspunkte mit Rheinpreußen
oder Rheinhessen haben , möchte ich doch daran erinnern ,
daß wir mit diesen Ländern jedenfalls in Zukunft dadurch ,
daß der französische Senat das Reichsgericht ihnen und
uns gemeinsames höchstes Gericht sein wird und daß die
Prozedurordnungen dieselben sein werden , in die engste Ver¬
bindung der Rechtsauffassung treten werden und im Geiste
der Rechtseinheit auch in die größte Uebereinstimmung der
Rechtsprechung zukommen suchen sollten . Das Zustande¬
kommen einer solchen gemeinsamen Judikatur würden wir
aber durch Spezialbestimmungen , wie sie die Kommission
in 8 159 ihres Entwurfes vorschlägt , fast unmöglich machen .

Der Vorsitzende macht den Vorschlag , den Antrag
Kiefer und Genossen in die Generaldiskussion mit aufzunrh -
wen und an deren Schlüsse über denselben abzustimmen .

CS erhält hierauf als Antragsteller das Wort
Abg . Kiefer : Das Haus sei bezüglich des Gegenstandes

seines Antrags vollständig instruirt . Ueber den Inhalt des
ersten Abschnittes sei schon den ganzen Tag diskutirt wor¬
den ;

' der zweite Abschnitt habe den Zweck , der Regierung ,
welche bis jetzt ohne Spezialerklärungen lediglich das von
der Kommission sestgehaltene Prinzip bekämpft habe, Veran¬
lassung zu geben , sich Satz für Satz darüber auszusprechen ,
ob die Aufstellung in Z 159 des Kommissionsentwurfs im
Einzelnen richtig sei oder nicht ; da werde man sich dann
« der die Detailfragen einigen können . Das durch den An¬
trag bezweckte Verfahren diene sehr zur Beschleunigung der
ganzen Berathung des Gesetzentwurfs , es sei ein - nothwen -
dkge Brücke von der General - zur Spezialdiskusflon .

ES knüpft sich hieran eine längere Besprechung über die

geschäftsordncngsmäß
'
geBehandlung des Antrags , an welcher ^

sich der Vorsitzende und die Abgg . Betzinger , Kiefer , j
Näf , Lender , Bär und Blum betheiligen . ^

Ein inzwischen eingekommmcr Vertagungsankrag der Abgg . ^
Lender , Förderer und Junghanns wird abgclehnt . !

Hierauf wird der vom Vorsitzenden bezüglich der ge - §
schäftlichm Behandlung des Antrags Kiefer und Gen . j
gemachte Vorschlag vom Hause angenommen . Es erhält so - §
dann das Wort

Abg . Bär : Er wolle nur auf zwei Hauptpunkte ein -

gchen , auf die Frage , ob die Gerichtssitze und - Bezirke durch
Gesetz oder durch Verordnung zu regeln seien , und auf die

Frage nach der speziellen Aushebung der landesgesctzlichen
Bestimmungen .

Zu erstercr bestreite er, daß sich durch die bisherige Praxis
eine recepta sententia gebildet habe . Die Frage könne
jederzeit nach ihren inneren Gründen geprüft werden . Ec
könne übrigens nur den Wunsch aussprechen , daß aus die¬
sem Streitpunkt ein tragischer Konflikt nicht hervorgehe , die

Großh . Regierung sei ja , davon sei das ganze Haus über¬
zeugt , nicht von der Absicht geleitet , die Rechte der Volks¬
vertretung zu verkümmern , andererseits sei jeder Abgeordnete
von der Auffassung durchdrungen , daß eS Pflicht des Volks¬
vertreters sei , ebenso die Rechte der Krone , wie die deS
Volkes zu wahren . ES handle sich hier nur um Feststellung
des Prinzips .

Zu der sog . Landrechts -Frage wolle er nur einen Punkt
hervorheben : eS sei heute gesagt worden , der badische Staat
habe auf dem Gebiete des Civilrechts seine Kraft nie be¬

währt ; das sei leicht erklärlich , denn Baden habe zu An¬
fang dcS Jahrhunderts als Glied des Rheinbundes die

französische Gesetzgebung übernommen und zu ihrer Ab -

schaffung oder grundsätzlichen Aenderung keine Veranlassung
gehabt . Der Vorwurf der Impotenz sei also ein ungegrün¬
deter ; wäre er aber selbst berechtigt , so stünde das der vor -

geschlagcncn Abrogation doch nicht im Wege ; hier handle es

sich ja nicht darum , neues Recht zu schaffen , sondern nur ,
äußerlich zu konstatiren , was mit Einführung der Reichs -

gcsetze nicht mehr Rechtens sei.
Justizministerial - Prästdent l ) r . Grimm : Ec habe nicht

von einer Impotenz Badens auf dem Gebiete der Civil -

gesctzgebung gesprochen , sondern nur gesagt , die Regierungen
hätten sich stets verpflichtet erachtet , das bestehende , gut be-

währte Recht intakt zu erhalten .
Abg . Bass ermann : Der Weg spezieller Derogation sei

bisher bei Einführung neuer Gesetze der allgemein übliche
gewesen . Man habe heute für das entgegengesetzte Verfahren
auf Bayern hingewiesen ; dort sei aber in den Motiven zum
Einführungsgesctz ausdrücklich gesagt , daß eS bei der großen
Fülle des Rechtsstoffes , welcher sich in nahezu 50 Parti¬
kularrechte verzweige , unmöglich sei , die Spczialisirung des

Aufzuhebenden vorzunehmen ; wir dagegen seien in der glück¬
lichen Lage , einem einzigen abgeschlossenen Gesetzgebungs¬
werke gegenüberzustehen . Wenn von Seiten der Großh . Re¬
gierung darauf hingewiesen worden sei, die Konsequenzen der
speziellen Aufhebungen ließen , sich nicht übersehen , es würden
dadurch unfehlbar Lücken im System unseres Gesetzbuchs
entstehen , so erwidere er , daß es unmöglich sei , in einem
Gesetzbuch Lücken zu vermeiden , solche bestünden in sämmt -
lichen Gesetzgebungen der Welt .

Für das Oberhofgcricht sei eine solche Spezialisirung der
abrogirten Gesetzesstellen allerdings entbehrlich ; die Amts¬
richter aber würden bei ihrer Geschäftslast und bei der ihnen
meist nur in geringem Maße zu Gebot stehenden Literatur
eine gesetzliche Fixirung des noch bestehenden Rechts nur schwer
und mit Nachtheil für die Rechtspflege vermissen . Vollends
unentbehrlich sei sie aber für die Referendäre und Rechts¬
praktikanten , die gegenwärtig wegen Personalmangels vielfach
mit der Verwaltung von Amtsgerichten betraut werden müssen .

Justizministerial - Präsident vr . Grimm : Die Stelle der

Regierungsmotive zu dem Einführungsgesetz in Bayern ,
die der geehrte Herr Vorredner verlas , bezieht sich nur
auf die bayrischen Landestheile rechts des Rheins . Das
Recht der Rheinpfalz ist in den Motiven der bayrischen
Regierung speziell behandelt , gestatten Sie mir , Ihnen
die bezügliche Stelle vorzulesen :

Di - dargelegtcn Gründe , welche gegen , rin tieferes Eingreifen der

Landergesetzgebung sprechen, treffen in verstärktem Maße be¬

züglich deS in sich abgeschlossenen und im Wesentlichen durch die Lan-

dergesetzgebnng dir jetzt unberührt erhaltenen Systems des pfälzi¬
schen TivilgesetzbnchS zu . Die Reichs -Prozeßordnungen gehen
vielfach von Grundsätzen auS , welche mit den Vorschriften und Prin¬

zipien deS pfälzischen TivilrechtS nicht verträglich sind. Gleichwohl
konnte eS Nicht als die Ausgabe einer Lande« . AoSsührungSgesetzeS zu
den Reichs -Prozeßordnungen erachtet werde « , da« pfälzische Eivilrecht
aus dem vorbezeichneten Gesichtspunkte einer durchgreifenden Revi -

ston zu unterstellen .
Einerseits machte sich die Erwägung geltend , daß auch in anderen

GebietStheilea d-S Deutschen Reichs , in welchen der 6oäe viril Gel¬

tung hat , von einer so tiefetngreifcaden Nenernng aus Anlaß der

Einführung der Reichs -Prozeßardmmgen abgesehen wird, daß auch
dort der AaSgleich zwischen den bezüglich ihre» Fortbestandes zweisel -

haften franzSfisch-rechtlichen Bestimmungen und dem Reich- rechte der

Rechtsprechung und der wissenschaftlichen Srörternug anheimgegeben blei-
ben soll . Das gleiche Verfahre » sür die bayrischen Landestheile link« de»

Rhein - wahrt diesen die Gemeinsamkeit der Interessen an der Livil -

Rechlsprechung in einem verhSUnißwäßig größeren RechlSgebiete , sichert
die Fortdauer der werthoollen Beziehungen z» der wissenschaftlichen
Entwicklung eine - gleich gearteten Rechts innerhalb jene- RechtSge«
bietS und wird dadurch die den Pfälzischen Gerichten zusagende Aus -

gäbe erleichtern . Andererseits läßt sich nicht verkennen , »aß die Rück-

sichten, welche die ReichS - Prozeßges - tze stellenweise ans da« RechtSge-
biet de- 6oäs viril nehme « , eia Nebeneiaauderbestehen de» pfälzischen
Eivilgesetzlmch» «eben den Reichs -Prozeßordnungen immerhin ermög¬
lichen und der Rechtsprechung die Wege ebnen . UeberdieS würde e»

gerade beim pfälzischen Livilgesetzbuche mit ganz besonderen Schwie¬
rigkeiten verbanden sein , zu bestimmen , welche Vorschriften dkffelben
al» völlig beseitigt und welche nur al» modifizirt za bezeichnen wären .

Die bi» jetzt bekannt gewordenen Erörterungen über diese Fr ^ >e
zeigen , daß dir Meinungen weit anSeinandergeheu , und rs wir »
voraussichtlich auch die Rechtsprechung längerer Zeit bedürfen , « m
die deßfall » sich ergebenden Streitfragen zu lösen . Biele Bestien-
mungeu de» pfälzischen Eivilgesetzbuch» haben nämlich neben der
prozessualen Bedeutung einen materiellen Inhalt , welcher wegen
seiner Beziehung zum Privalrechte oder, weil er al » Ausfluß eine- de»
System de- Civilrechts beherrschenden Grundsatzes stch dacsteUt , nicht
beseitigt werden könnte, ohne die GesetzeSanwenoanz und die Rechts »
auSlegnng za beeinträchtigen . Der Versuch einer iv 'S Einzelne
gehenden und anscheinend erschöpfenden landrSzesetzlicheu Feststellung
über den Einfluß »er ReichS-Prozeßordnungen aus da« in »er Pfalz
geltende bürgerliche -Gesetzbuch würde unter diesen Umständen — auch
abgesehen von der Unsicherheit seine - WertheS gegenüber dem Reichs »
rechte — die Gefahr mit stch bringen , daß die Zahl » er Streitfragen
vermehrt , statt abgeminde « würde . Nebstdem möchte daS argumentum
» voutrario thunlichst einzuschränken sein , welche» bei der Unmöglich -
keit einer alle Fälle erschöpfenden Aufzählung bezüglich der nicht be¬
sonder» benannten GesetzeSoorschriften stch anbieten würde und zum
Jrrthume leiten könnte.

Die Zurückhaltung , welche der Entwarf aus diesen Erwägungen
gegenüber dem pfälzischen Cioilgesetzbache sich auferlegt hat , läßt der
Rechtsprechung die entsprechende Freiheit der Bewegung .

ES wird beispielsweise keinem Zweifel unterliegen , daß die in Art .
66 de» EinführungSgesetzk » zur bayrischen Prozeßordnung aufrecht er¬
haltenen Bestimmungen der Act . 1315 — 1369 deS pfälzischen Eivil -

gesctzbncheS nur so weit in Kraft bleiben , alS sie mit der deutschen
Eivilprozeß - Ordnnng , dem in derselben durchgeführten Systeme der
freien BeweiSwürdigung , sowie mit den KZ 14 und 16 de» Ein -

sührungSgrsrtzeS zur deutschen Livilprozeß -Ordnung vereinbar find.
Insbesondere wird nicht zweifelhaft sein können , daß die BeweiSbe -

schränknngen der Art . 1341 — 1348 de» pfälzischen Civilgesetzbsche »
mit Einführung der deutschen Livilprozeß - Ordnung fallen , während
die Bestimmungen , welche sür die Existenz eine » Rechtsgeschäft » die

schriftliche Form ersordern , wie die» z . B . >n Beziehung aus Testa¬
mente , Schenkungen , Ehevertröge , Bestellung von Hypotheken der Fall
ist , unberührt bleiben . Andere Bestimmungen , welche iheilS prozessuale ,
theil « materielle Vorschriften enthalten , werden durch die deutsche Li »

vilprozeß - Ordnung nur bezüglich de» prozessualen Theil » beseitigt , im
klebrigen aber in Kraft belassen. So werden z. B . bezüglich der in
Art . 110 de« EinführungSges -tze» zur bayrischen Prozeßordnung aus¬
drücklich aufrecht erhaltenen Art . 2157 —2165 de» pfälzischen Livil¬
gesetzbuche» die Bestimmungen über örtliche Zuständigkeit (Art . 2159 ,
2 ! 6l ), über die Voraussetzung der Rechtskraft de» LSschungSurtheil»

(Art . 2157 ) durch die 25 flz . und 644 slg. der deutschen Eivil -

Prozeß -Ordnung ersetzt Der civilrechtliche Inhalt der angeführten Ar-
tikel de» Tivilgrsetzbuch» bezüglich de» KlagercchtS, der VoranSsetznng -u
der Klage u. s. w . bleibt dagegen unberührt .

Der Entwurf beschränkt stch als», insoweit Aenderungen de » Landes¬
recht» al» Folgen der Einführung der Reichs -Prozeßordnungen im

bezeichneten Sinn « in Betracht gelangen , auf diejenigen Regelungen ,
welche stch für « ine sichere RechtSauwendung al» unabweisbar erfor¬
derlich tarstellen .

Aehnliche Ausführungen enthalten die Motive zu den
Einführungsgesetzen von Hessen und Elsaß - Lothringen . *)

Für die Amtsrichter wird eine Bestimmung , wie sie der
8 159 des Kommissiousentwurfes enthält , ja ganz ge¬
wiß als Deklaration , als Nechtsbelehrung von hohem
Werthe sein , nur bekleiden Sie dieselbe nicht mit Ge¬
setzeskraft , verschließen Sie nicht durch eine bei der
Neuheit des Reichsrechts und der Kürze der Zeit un¬
möglich mit der erforderlichen Gediegenheit auszustattenden
Kodifikation der ausgleichenden Kraft der Wissenschaft die
Pforten unserer Gerichtsgebäude !

Die Referendäre und Rechtspraktikanten aber , meine
Herren , die werden , wenn Sie den 8 159 Gesetz werden
lassen , nicht im Mindesten in der praktischen Handhabung
des Rechts tüchtiger sein , als ohne diesen Paragraphen .
Sie werden aus Ihrem Vorschlag höchstens die irrthüm -
liche Folgerung ziehen , daß sie sich des Studiums der
aufgehobenen Stellen unseres Gesetzbuchs enthoben glauben .

Wer aber Kenner des französischen Rechts sein will , von
dem muß erfordert werden , daß er das System des Locke
civil auch in seinen mit dem Reichsrecht nicht in Konkor¬
danz stehenden Theilen kennen lerne . Tritt dann noch
eine gründliche Kenntniß des neuen Reichsrechts hinzu ,
dann werden sie auch ohne die Bestimmungen des oft er¬
wähnten 8 159 sich für die Zukunft in unserem Gesetzbuchs
zurecht finden .

Ohne die eingehende Beherrschung des französischen und
des deutschen Rechts wird den jungen Rechtsbeflissenen
aber auch der 8159 nicht zu einem tüchtigen Richter machen .

Abg . Junghanns : Er müsse anerkennen , daß in der
sog . Landrechts -Frage die Großh . Regierung von der be¬
sorgtesten Wissenschaftlichkeit geleitet sei , er glaube aber ,
der praktische Standpunkt sei hier der richtigere nnd das
sei der von der Kommission eingenommene . Das Volk
verlange ein solches Recht , das nicht endlose Prozesse über
die Auslegung des Gesetzes herbeiführe . Durch die vielen
schon erfolgten ausdrücklichen Abänderungen unseres Civil -

gesetzbuchs sei der Beweis für die Ausführbarkeit eines
solchen Verfahrens voll erbracht .

Nach persönlichen Bemerkungen der Abgg . Huffschmid
und Schneider wird die Diskussion geschlossen .

Bei der Abstimmung wird der Antrag der Abgg . Kiefer
und Genossen mit großer Mehrheit angenommen .

* ) Wir werde « dieselben nebst dem betreffenden Theil « der Regie -

ruvgSmdtive de« bad . EmführungSgesetzeS nächster Tage zum Andruck
bringen .

»« « ttkvttisqiszee , --E », Earl- cnvr. .
l Ttzer« »- ! 8«»L'»
>
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Mk» l ticken t»

! 14 t) - ! vi «.
SL"kd. « m- -e>.
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Verantwortlicher Redalteur : Heinrich Gotl in Karlsruhe .

Druck und Berlag der G . Braun ' scheu Hofbuchdruckeret .
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